
 

Gemeinde Hetlingen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0428/2021/HET/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 09.03.2021 

Bearbeiter: Kerstin Seemann AZ: 4/ 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Hetlingen 24.03.2021 öffentlich 

 

Betreuungsklasse - Trägerschaft 
 
Sachverhalt: 
Die Betreuung der Schulkinder wird seit vielen Jahren vom Verein Betreuungsklasse 
Hetlingen e.V. am Standort in Hetlingen durchgeführt. Der Verein hat in seiner letzten 
Versammlung die Auflösung zum Schuljahresende 2021 beschlossen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Verein ist geregelt, dass bei Auflösung 
des Vereines, die Trägerschaft der Gemeinde zu übertragen ist.  
 
Von Seiten der Gemeinde ist darüber zu entscheiden, ob die Trägerschaft beibehal-
ten oder an einen anderen Träger übergegeben werden soll.  
 
Durch die organisatorische Verbindung der Schule könnte diese an das Amt übertra-
gen werden. Hierbei würde es sich analog zur Schule um eine Zweigstelle der Be-
treuungsklasse in Haseldorf handeln. 
 
Weiterhin liegt ein Konzept des DRK-Kreisverbandes Pinneberg e.V. zur Übernahme 
der Trägerschaft vor.  
 
Vertreter der Gemeinde und des Amtes, der Vorstand des Vereines, Elternvertreter 
und Mitarbeiter haben sich über den bevorstehenden Wechsel ausgetauscht. Die 
weitere Umsetzung und Regelungen sind nach Entscheidung über die Trägerschaft 
abzustimmen.  
 
 
 
Finanzierung: 
Aktuell trägt die Gemeinde die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Ört-
lichkeit. Die weitere Finanzierung (Personalkosten) ist abhängig von der Entschei-
dung der Gemeinde.  



 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Die Betreuung von Schulkinder wird vom Land Schleswig-Holstein gefördert.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt,  
 

1. die Trägerschaft der Betreuung am Standort in Hetlingen ab dem Schul-
jahr 2021/2022 zu übernehmen.  

2. Die Trägerschaft der Betreuung am Standort in Hetlingen auf das Amt 
Geest und Marsch ab dem Schuljahr 2021/2022 zu übertragen. 

3. Die Trägerschaft der Betreuung am Standort in Hetlingen auf den DRK-
Kreisverband Pinneberg e.V. ab dem Schuljahr 2021/2022 zu übertragen. 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, die weitere Umsetzung vorzubereiten und um-
zusetzen.  
 
 
 
__________________ 
        Rahn-Wolff 
     Bürgermeister  
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